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Arbeit & Recht






       

          
Wissenswertes für Arbeitnehmer 
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Nach dem Kündigungsschutzgesetz genießen alle Beschäftigten Kündigungsschutz, die mehr als 6 Monate in einem Betrieb mit mehr als 5 Arbeitnehmern beschäftigt sind.

[image: image4.wmf]  Kündigungsfristen: Gesetzlich festgelegt sind 4 Wochen zur Mitte oder zum Ende eines Monats. Besteht ein Arbeitsverhältnis 2 Jahre, muss der Arbeitgeber 1 Monat zum Monatsende kündigen. Die Frist erhöht 

sich
bei 5 Jahren auf 2 Monate,

bei 8 Jahren auf 3 Monate,

bei 10 Jahren auf 4 Monate,

bei 12 Jahren auf 5 Monate

bei 15 Jahren auf 6 Monate

bei 20 Jahren auf 7 Monate

Bei der Berechnung dieser Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 

25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.

Während einer Probezeit von höchstens einem Halben Jahr ist eine Entlassung innerhalb von 2 Wochen möglich. Tarifverträge dürfen auch andere Fristen vorsehen. Für den Arbeitnehmer darf die Kündigungsfrist auf keinen Fall länger sein als für den Arbeitgeber. Eine Kündigung ist nach § 623 BGB nur schriftlich möglich. Sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer.

Es gibt 3 Arten von Kündigungen:
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  Ordentliche Kündigung: Sie kann wegen dringender betrieblicher Gründe ausgesprochen werden. Bei der Auswahl müssen soziale Kriterien wie Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten beachtet werden. Eine ordentliche Kündigung kann auch personen- oder verhaltensbedingt sein. Sie kann etwa mit andauernder Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitsverweigerung begründet werden.
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  Außerordentliche, fristlose Kündigung: Sie setzt wichtige, verhaltensbedingte Gründe voraus, zum Beispiel schwere Beleidigung, Handgreiflichkeiten gegenüber Kollegen oder Straftaten. Sobald der Arbeitgeber Kenntnis von dem Kündigungsgrund erlangt, muss er dem Arbeitnehmer binnen 2 Wochen kündigen. 


  Änderungskündigung: Mit ihr wird versucht, Arbeitsbedingungen zu ändern. Das muss aber begründet sein.


  Einige Arbeitnehmer genießen einen Sonderkündigungsschutz: 

Azubis darf nur gekündigt werden, wenn Gründe für eine fristlose Entlassung vorliegen.

Bei Schwerbehinderten Menschen, die mehr als 6 Monate beim selben Arbeitgeber beschäftigt sind, muss das Integrationsamt zustimmen.

Beschäftigten in Mutterschutz oder Elternzeit darf nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde gekündigt werden.

Betriebsräten, JAVis, Wahlvorstandsmitgliedern sowie Bewerbern für die Interessenvertretungen kann während ihrer Amtszeit oder Kandidatur nur fristlos gekündigt werden. Der Betriebsrat oder das Arbeitgericht muss vorher zustimmen. Für Interessenvertreter besteht der Kündigungsschutz noch 1 Jahr nach der Amtszeit weiter, für Wahlbewerber 6 Monate nach der Kandidatur. 

Älteren Arbeitnehmern darf – je nach Tarifvertrag – ab 15 oder 20 Jahren Betriebszugehörigkeit nur noch fristlos gekündigt werden. 

  Gegen eine Kündigung kann der Betroffene nur innerhalb von 3 Wochen Klage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben. Der Arbeitgeber muss die Kündigungsgründe darlegen und beweisen. 


  Keinem Arbeitnehmer darf wegen Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik gekündigt werden.

  Auf jeden Fall müssen Arbeitnehmer prüfen, ob gesetzliche Fristen oder tarifliche Ansprüche eingehalten wurden. Wird gegen nicht eingehaltene Fristen des Arbeitgebers keine Klage beim Arbeitsgericht erhoben, können Sperrzeiten drohen, in denen es kein Geld vom Arbeitsamt gibt.


  Rechte des Betriebsrats: Der Arbeitgeber muss ihn über ordentliche, außerordentliche und Änderungskündigungen sowie die Gründe dafür informieren. Kündigungen ohne Anhörung des Betriebsrats sind unwirksam. Bedenken gegen eine ordentliche (fristgerechte) Kündigung muss der Betriebsrat dem Arbeitgeber innerhalb einer Woche schriftlich mitteilen, gegen eine außerordentliche (fristlose) Kündigung spätestens innerhalb von 3 Tagen.

Ordentlichen Kündigungen kann der Betriebsrat nach § 102 Abs. 3 BetrVG widersprechen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl soziale Aspekte nicht berücksichtigt hat oder wenn der Arbeitnehmer, der entlassen werden soll, an einem anderen Arbeitsplatz im Betrieb (eventuell nach einer Qualifizierung) weiter beschäftigt werden könnte. Treffen die vom Betriebsrat geltend gemachten Widerspruchsgründe zu und rufen sie eine entsprechende Überzeugung beim Arbeitsgericht hervor, so wird im Kündigungsschutzprozess der Klage stattgegeben. 


  Der Arbeitgeber wird weder durch „Bedenken“ noch durch einen „Widerspruch“ des Betriebsrats daran gehindert eine Kündigung auszusprechen. Ein ordnungsgemäßer Widerspruch bewirkt aber das Entstehen des besonderen Weiterbeschäftigungsanspruchs nach § 102 Abs. 5 BetrVG, der den Zeitraum zwischen dem Ablauf der Kündigungsfrist und der rechtskräftigen Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Kündigung durch das Arbeitsgericht überbrückt. Während dieser Zeit, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu unveränderten Vertragsbedingungen und somit auch unter Fortzahlung des Lohnes.

Wegen dieser Bedeutung eines ordnungsgemäßen Widerspruchs für den effektiven Erhalt von Arbeitsplätzen muss der Betriebsrat bei der Abfassung seiner Stellungnahme besonders sorgfältig vorgehen. Den Betriebsrat trifft hier eine große Verantwortung. Schließlich löst nur ein frist- und auch sonst ordnungsgemäßer Widerspruch den besonderen Weiterbeschäftigungsanspruch aus. Das Verfassen eines Widerspruchs setzt somit voraus, das der Betriebsrat während seiner Amtszeit das nötige Wissen und Können, z.B. durch Schulungen der IG Metall, erlangt hat.


  Damit der Arbeitnehmer für seine Verteidigung im nachfolgenden Kündigungsschutzprozess Kenntnis von den Überlegungen des Betriebsrats erlangt, ist im Gesetz vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber dem betroffenen Arbeitnehmer – nach erfolgtem Widerspruch des Betriebsrats – mit der Kündigung zugleich eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats zuleiten muss. Auch wenn der Arbeitnehmer nichts gegen die Kündigung unternehmen will oder wenn er sich nicht auf das Kündigungsschutzgesetz berufen kann (weil er z.B. noch kein halbes Jahr beschäftigt ist), muss die Stellungnahme der Kündigung beigefügt werden. Vielleicht wird der Arbeitnehmer erst durch die Kenntnis des Widerspruchs des Betriebsrats veranlasst, überhaupt etwas gegen die Kündigung zu unternehmen.


  Wird ein Arbeitsvertrag zulässigerweise befristet, dann endet das Arbeitsverhältnis, ohne das es einer Kündigung bedarf.


  Die Kündigung nur von Teilen des Arbeitsvertrages ist unzulässig. Will der Arbeitgeber ein Arbeitsverhältnis nur teilweise verändern, muss er zur Änderungskündigung greifen oder mit dem Arbeitnehmer, falls dieser einverstanden ist, einen Änderungsvertrag abschließen.


  Bei geplanter Entlassung einer Vielzahl von Arbeitnehmern (Massenentlassung) obliegen dem Arbeitgeber Informations- und Anzeigepflichten gegenüber dem Arbeitsamt.
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